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Verbraucherschutz

Von Niels Nauhauser

Den im Rahmen der MiFID geforderten 
Sachkundenachweis für Berater hält 
der Autor für unzureichend, weil di-
verse Ausnahmen existieren. Dabei 
könnte eine qualifizierte Beratung den 
privaten Anlegern nach Schätzungen 
seines Hauses eine Verdoppelung der 
realen Rendite bringen. Das Argument 
der Wettbewerbsverzerrung durch stei-
gende Kosten für die Regulierung lässt 
Nauhauser nicht gelten: schließlich 
würden die Anforderungen für alle An-
bieter steigen.  Red.

Niels Nauhauser ist Finanzexperte bei 
der Verbraucherzentrale Baden Württem-
berg, Stuttgart.

Zum Autor

Wer hierzulande Verbraucher in finanzi-
ellen Fragen beraten möchte, muss keine 
besonders anspruchsvolle Ausbildung vor-
weisen. Weil dies so ist, werden Verbrau-
cher in finanziellen Entscheidungen über-
wiegend mangelhaft beraten.

Fragliche Ausnahmen  
vom Sachkundenachweis

Die EU hat zur Verbesserung des Verbrau-
cherschutzes im Finanzdienstleistungssek-
tor eine Richtlinie erlassen, die MiFID. 
Darin wird unter anderem ein Sachkun-
denachweis verlangt. Allerdings muss 
diese Richtlinie in Deutschland nicht von 
allen beachtet werden, die Verbraucher in 
finanziellen Fragen beraten. So gibt es 
zahlreiche äußerst fragliche Ausnahmen, 

zum Beispiel den reinen Fondsvertrieb oder 
die Vermittlung geschlossener Fonds. 

Außerdem werden als Sachkundenachweis 
Berufsausbildungen akzeptiert, welche nur 
einen geringen Teil der tatsächlich erfor-
derlichen Kenntnisse und stattdessen über-
wiegend für eine gute Beratung völlig 
überflüssige Kenntnisse vermitteln. Viele 
Prüfungen der Industrie- und Handelskam-
mern wie Bankkaufmann, Fachwirt oder 
Fachberater legen nicht den Grundstein für 
eine angemessene Ausbildung zum Fi-
nanzberater. 

Das Ergebnis: Millionen von Anlegern ver-
schenken Milliarden von Euro jährlich, weil 
sie auf den mangelhaften Rat ihres Bera-
ters vertrauen. Das zeigt sich zum Beispiel 
am Stornoaufkommen von Lebensversi-
cherungen. Bei Policen mit 30-jähriger 
Laufzeit werden Angaben der Deutschen 
Aktuarvereinigung zufolge 76 Prozent vor 
Vertragsablauf storniert. Und das obwohl 
allgemein bekannt ist, dass ein Storno mit 
Renditeeinbussen verbunden ist. Ganz 
offensichtlich wird das Produkt viel häu-
figer empfohlen als es sinnvoll wäre. Das 
Institut für Demoskopie Allensbach hat im 

Auftrag der Cashlife AG die Gründe für eine 
Stornierung ermittelt (siehe Abbildung).

Verbraucher sind abhängig  
von der Vertrauensperson

Ein hinreichend qualifizierter Berater kennt 
die Voraussetzungen, die gegeben sein 
müssen, damit eine Lebensversicherung 
ein passendes Produkt zur Geldanlage 
oder Altersvorsorge sein kann. Er wird in 
der Lage sein, drei Viertel der hier aufge-
führten Gründe für einen Storno von vorne-
herein auszuschließen. Denn er weiß, 
dass vorrangig Schulden abgezahlt sein 
sollten, dass eine Rücklage für unvorher-
sehbare Ausgaben vorhanden sein muss 
und dass sich das Produkt nicht eignet als 
mittelfristige Ansparrücklage, sei es zum 
Autokauf oder zum Immobilienerwerb.

Finanzberater tragen eine große Verant-
wortung für das finanzielle Wohlergehen 
ihrer Kundschaft. Die Erfahrung der Ver-
braucherzentralen aus ihrer Beratungspra-
xis zeigt, dass die Gründe für gescheiterte 
Existenzen oftmals nicht beim Verbraucher 
sondern bei seinem Finanzberater zu su-
chen sind. 

Die Tatsache, dass besonders häufig die 
finanziell gering gebildeten Verbraucher 
beim Thema Ratenkredite und Immobi-
lienfinanzierung betroffen sind, zeigt, wie 
abhängig viele Verbraucher vom Rat ihrer 
Vertrauensperson sind. Aber auch Anleger 

Ausbildung von 
Finanzberatern: gesetzliche 
Anforderungen mit Lücken
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mit guter finanzieller Allgemeinbildung 
brauchen eine Beratung, zumindest beim 
Thema Altersvorsorge. Der Unterschied 
zwischen einem angemessenem Ausbil-
dungsniveau und dem Status quo macht 
nach Schätzungen der Verbraucherzentra-
le Baden-Württemberg im Durchschnitt 
eine Verdoppelung der realen Rendite 
aus. 

Der volkswirtschaftliche Schaden, der 
durch den derzeitigen Verzicht auf ein an-

gemessenes Qualifikationsniveau bei Fi-
nanzberatern entsteht, dürfte vergleichbar 
sein mit dem Schaden, der aus einem Ver-
zicht auf die Qualifikationsanforderungen 
für Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer entstehen würde.

Selbstverständlich bewirkt eine Erhöhung 
der gesetzlichen Anforderungen an die 
Ausbildung von Finanzberatern steigende 
Kosten für die Branche. Wenn allerdings 
alle Anbieter davon gleichermaßen betrof-

fen sind, ergeben sich keine Wettbewerbs-
verzerrungen. Es stellt sich auch nicht die 
Frage, ob Verbraucher für diese Beratung 
einen angemessenen Preis bezahlen wer-
den. Denn qualitativ hochwertige Produkte 
hatten hierzulande selten mit Absatz-
problemen zu kämpfen. 

Erwartungen wurden häufig  
enttäuscht

Vielmehr muss die besondere Qualität 
beim Verbraucher auch wahrgenommen 
werden. Das allerdings dürfte in der Tat 
kein leichtes Kommunikationsziel sein, 
denn die Branche hat schon allzu oft die 
in der Werbung geschürten Erwartungen 
der Kundschaft enttäuscht. 

Die Etablierung eines neuen gesetzlich ver-
ankerten Berufsstandes ähnlich dem eines 
Steuerberaters – und zwar parallel zu den 
bestehenden Berufsständen – könnte daher 
den Stein ins Rollen bringen und ein hö-
heres Qualifikationsniveau für den gesam-
ten Finanzdienstleistungsbereich fördern.

Auf diese Chance hinzuweisen ist eine 
wichtige Aufgabe der Verbraucherpolitik. 
Vor dem Hintergrund der Kosten einer  
gesetzlichen Regulierung bleibt die Hoff-
nung, dass Anbieter diese Gelegenheit 
bereits erkennen bevor die Politik sie  
erkennt.

Stornogründe bei Lebensversicherungen (in Prozent)

Quelle: Stornovolumen Lebensversicherung-Zweitmarkt 2003 bis 2007, Befragung des Allensbach Instituts 
im März 2007 im Auftrag der cash.life AG


